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Antrag auf Duldung eines Pools 

Garten-Nr.: ________                 Name des Pächters: _________________________________________ 

Hiermit bitte ich um die Genehmigung / Duldung zum Aufstellen eines abbaubaren Swimmingpools. 

1. Mir ist bekannt, dass ich allein für die Absicherung des Pools voll verantwortlich bin. 
2. Als Höchstmaß gilt ein zulässiger Ø von 366 cm und einer Höhe von max. 100 cm 

(oder rechteckig: 240 x 160 cm). 

3. Die erforderlichen Grenzabstände (mind. 2 m zur Grundstücksgrenze) sind einzuhalten. 
4. In den Ruhezeiten ist die Benutzung des Pools untersagt. 
5. Beim Betrieb des Pools sind chemische Zusätze (außer Chlor) verboten. Sollte der Verdacht 

bestehen, dass dennoch chemische Zusätze verwendet wurden, ist der Vorstand im Auftrag des 
Generalpächters berechtigt, Wasserproben beziehungsweise Bodenproben zu entnehmen. 

6. Der Pool ist spätestens am 31.10. eines jeden Jahres komplett abzubauen. 
7. Bei jedem neuen Aufstellen ist ein neuer Antrag zu stellen. 
8. Weitere Spielgeräte sind nur zulässig, wenn eine Größe von insgesamt 16 qm nicht überschritten wird. 

Auch hier ist dies im Vorfeld mit dem Vorstand abzusprechen. 
9. Eine kleingärtnerische Nutzung ist Voraussetzung zum Aufstellen eines Pools der max. Größe. 
10. Das Aufstellen eines Pools ist erst durch die schriftliche Bestätigung des Vorstands erlaubt. 
11. Das Einverständnis der unmittelbaren Nachbarn ist einzuholen. 
12. Vor Ablassen des Wassers darf 3 Wochen vorher nicht mehr gechlort werden. 

Maße des Pools:   L = ________ cm x B = ________ cm x H = ________cm bzw. Ø = ________ cm 

Wir als Vorstand machen den Antragsteller darauf aufmerksam, dass ein Versickern von Wasser mit 
Chemikalien eine Umweltstraftat darstellt und dementsprechend durch die Umweltbehörde geahndet 
werden kann. 

Sollte der Vorstand Verstöße gegen diese Auflagen feststellen, ist er sofort berechtigt, diese Duldung 
zu widerrufen. In diesem Fall ist der Pool unverzüglich abzubauen und das Wasser, wenn es gechlort 
ist, über den Abwasserbehälter durch die sem GmbH – auf Kosten des Pächters – entsorgen zu lassen. 

Folgende direkte Nachbarn haben diesen Antrag zur Kenntnis genommen und keine Einwände: 

Garten-Nr.: ______   Name: __________________________     Unterschrift: _________________________ 

Garten-Nr.: ______   Name: __________________________     Unterschrift: _________________________ 

Garten-Nr.: ______   Name: __________________________     Unterschrift: _________________________ 

Oberhausen, ________________                                           Antrag angenommen:   ja / nein 

______________________________                                        ______________________________

Unterschrift Mitglied                                                                                                 Unterschrift Vorstand 


